
den Volksvertretungen und ihren Organen, den gesell
schaftlichen Organisationen und Ausschüssen der Na
tionalen Front nutzbar gemacht werden.
Nicht zuletzt sind die Aussagemöglichkeiten zu sehen, 
die eine solche Jahresanalyse beispielsweise für die 
Verbesserung der Aus- und Weiterbildung der Mitar
beiter der Gerichte und Staatlichen Notariate zur Aus
merzung bestimmter immer wiederkehrender Rechts
mängel, für die politisch-ideologische Erziehung der

Kader, für die Verbesserung der Arbeitsorganisation 
und der Arbeitssituation der Gerichte und Notariate, 
ja auch für die künftige Gesetzgebung hat und haben 
kann. Deshalb muß die volle Aufmerksamkeit auf eine 
den Grundsätzen des Eingabenerlasses des Staatsrates 
und den Forderungen des VIII. Parteitages entspre
chende Bearbeitung der Eingaben gerichtet und eine 
Eingabenanalyse von hohem Informationswert gewähr
leistet werden.
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Formen und Methoden der gemeinsamen Forschungsarbeit
mit Fernstudenten der Rechtswissenschaft, dargestellt an der Untersuchung
ökonomischer Fehlentscheidungen und ihrer rechtlichen Relevanz
Die Ausbildung und Erziehung sozialistischer Studen
tenpersönlichkeiten stellt sowohl an den Lehrkörper 
der Universitäten und Hochschulen als auch an die 
Studenten hohe Anforderungen. Das zeigt sich auch in 
der gemeinsamen Forschungsarbeit, im Umfang und 
Inhalt der Einbeziehung der Studenten und Fernstu
denten in das „wissenschaftlich-produktive Studium als 
leitendes Prinzip der Ausbildung“/1/. Die Studenten 
studieren heute nach neuen Ausbildungsdokumenten. 
Sie werden besser mit Methoden des wissenschaftlichen 
Arbeitens vertraut gemacht und kontinuierlich in die 
Forschung einbezogen. Sie absolvieren ein praxisver
bundenes Studium, das zu schöpferischer sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit hinführt. Diese Veränderungen be
ziehen sich auf den gesamten Bereich des Hochschul
studiums, also auch auf das Fernstudium. Der große 
Schatz praktischer Erfahrungen der Fernstudenten, den 
diese in zum Teil langjähriger Tätigkeit in verantwort
lichen Positionen erworben haben, ist zu nutzen.
Natürlich gibt es noch Schwierigkeiten, Studenten ver
schiedener Studienjahre und unterschiedlichen Wis
sens in die Forschungsarbeit spezieller Fachgebiete so 
einzubeziehen, daß die studentische Forschungsleistung 
auch gesellschaftlich verwertbar wird. Prinzipiell ist 
dies jedoch möglich, und es hängt im wesentlichen von 
der Organisation der Forschungsarbeit und der damit 
engstens verbundenen Qualität der Betreuung ab, mit 
welchem Erfolg die Studenten in die Forschung ein
bezogen werden.

Zum Inhalt der Forschungsarbeit

In der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Uni
versität wurde Kollektiven von Fernstudenten die sehr 
aktuelle Aufgabe übertragen, Fehlentscheidungen in 
verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und ihre recht
liche Relevanz zu untersuchen, um damit insbeson
dere zur Qualifizierung der Leitungstätigkeit in Staats
und Wirtschaftsorganen beizutragen. Dabei wurde zu
nächst gemeinsam mit Studenten des Direkt- und Fern
studiums ein methodischer Weg gesucht und gefunden, 
um ökonomisch relevante Entscheidungen und Hand
lungen mit Fehlergebnissen der verschiedensten Art 
aufzubereiten und relativ unabhängig vom konkreten 
Ausbildungsstand eine an einheitlichen Gesichtspunk
ten ausgerichtete Analyse zu ermöglichen.
Die im Grundlagenstudium vermittelten Erkenntnisse 
der Politischen Ökonomie, der marxistisch-leninisti
schen Philosophie, der formalen Logik und der Psycho-

/1/ Vgl. Abschn. ІП ZlfE. 5 der Entschließung des ѴПІ. Partei
tages der SED zum Bericht des Zentralkomitees in: Dokumente 
des VIII. Parteitages der SED, Berlin 1971, S. 33.

logie bildeten eine gute Ausgangsbasis für die Ausar
beitung eines methodischen Instruments, das es gestat
tet, die Hauptdeterminanten wirtschaftlicher Fehlent
scheidungen herauszuarbeiten und sie in einem Erhe
bungsbogen, der in weiten Teilen von Wissenschaft
lern und Studenten gemeinsam entwickelt wurde, zu er
fassen. Ausgangspunkt war dabei die Frage nach den 
bestimmenden Determinanten der Entscheidungsfindung 
bei Fehlentscheidungen und ihre Bedeutung im Füh- 
rungs- und Leitungsprozeß.
Für den Fachbereich Strafrecht ging es bei den Unter
suchungen nicht nur darum, strafrechtlich relevante 
Fehlentscheidungen zu analysieren, sondern die Wirk
faktoren aller Fehlentscheidungen aufzudecken, um 
damit dem gesellschaftlichen Anliegen und dem Auf
trag, Fehlentscheidungen im ökonomischen Bereich ein
zuschränken, gerecht zu werden.
Ausgehend von den Erkenntnissen der marxistischen 
Psychologie wurde unter entscheidungs-psychologi- 
schem Aspekt eine Reihe Bedingungen objektiver und 
subjektiver Art zusammengestellt, die im ökonomischen 
Bereich im Prozeß der Entscheidung eine Rolle spielen. 
Die unter diesem Ausgangspunkt gebildeten Determi
nanten wurden in einem Erhebungsbogen zusammenge
faßt, wobei vorgegebene Antwortmöglichkeiten anzu
kreuzen waren. Zu diesen Determinanten gehörten z. B.: 
Ursachen für das Nichterkennen wesentlicher objekti
ver Handlungsalternativen, Arten der Bewertung des 
Nutzens erkannter Alternativen, Ursachen für die 
Nichtübereinstimmung zwischen subjektiver Nutzens
erwartung und objektivem Wert der gewählten Hand
lungsalternative, für überhöhte Nutzenserwartung, für 
die Überschätzung der Realisierungswahrscheinlichkeit 
der gewählten Alternative, für das Übersehen wesent
licher schädlicher Konsequenzen und für die Über
schätzung erkannter möglicher Konsequenzen. Derar
tige Fragegruppen gestatten generelle Rückschlüsse auf 
das Wesen wirtschaftlicher Fehlentscheidungen und er
möglichen es, inhaltliche Einzelmerkmale bis hin zu 
konkreten Tatbestahdselementen vor allem zu § 165 
StGB (Vertrauensmißbrauch) bereitzustellen.
So wurden beispielsweise als Faktoren, die das 
W a r u m  des Ubersehens von Entscheidungsalterna
tiven betreffen, u. a. festgestellt: ungenügende Pro
blemermittlung, mangelndes Verantwortungsbewußt
sein bei der Leitungsarbeit, Mängel im Einstellungs
und Wertsystem, dabei insbesondere bewußte Mißach
tung verbindlicher Leitungsakte übergeordneter Organe 
und die ungenügende Beachtung bestehender Rechts
vorschriften. Die Analyse dieser Faktoren ist vor allem 1 
im Hinblick auf die inhaltliche Bestimmung der Krite-
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